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bendtigen oder die Reize der Natur und die Frem-
denindustrie zu schadigen, oder redhtliche Anspriiche
und das Gefithl der Sicherheit der baulichen Anlagen
zu verletzen. Nebenbei wére dann eine betréchtliche
Vermehrung der zwar brauchbaren aber von minderer

Bedeutung bleibenden Wasserkraft zwischen dem
Campferer See und St. Moritz, unter méglichster
Zuriickhaltung der ganz unniitz oder sogar schadlich
verlaufenden Hochwasser, auch nicht ausgeschlossen.

Hilgard.

Beobachtung der quantitativen Erosionstitigkeit

an einem schweizerischen Gebirgsfluss.
Von B. G. ESCHER.

Die Abbildungen 1 und 2, nach eigenen Aufnahmen
des Verfassers vom 15. November 1909, zeigen die
Wehranlage der Stadt Ziirich an der Albula*) nahezu

Grundablass-Schleusen bestehende Teil des Wehres
gebaut wurde. Nach Vollendung des Wehres hatten
die drei Durchlasse ihren Zwedk erfiillt und sind

Abbildung 1. Albula-Wehr von der Unterwasserseite gesehen.

vollendet, kurz vor deren Inbetriebnahme, von der
Unter- und Oberwasserseite her gesehen.

Das Wehr enthilt drei, durch Stoney-Schiitzen
verschliessbare Offnungen, eine von 15 m und zwei
von je 8 m lichter Weite. Die erstere an das rechts-
seitige Widerlager anschliessend, hat als Uberfall-
Schleuse im Winter zu funktionieren. In der Sohle
dieses Winteriiberlaufs waren drei kleinere gewdlbte
Durchlésse von je 3 m Breite und 3 m Héhe aus-
gespart worden, welche das Wasser der Albula ab-
zufithren hatten, wahrend der andere aus den zwei

*) Ausfiihrliche Beschreibung in Nr. 2, I. Jahrgang der
»Schweizerischen Wasserwirtschaft“ vom 25. Oktober 1908.

wieder zugemauert worden. Das Wasser floss dann
bis zur Inbetriebsetzung der Kraftanlage durch die
zwei Sommerschleusen.

Die gesamte Wassermenge der Albula mit ihrem
Geschiebe floss wahrend der Zeit von Mitte August
1908 bis Ende Oktober 1909, also nur provisorisch
wahrend 14 '/> Monaten, durch die drei obengenannten
Durchlasse und ergoss sich beim Austritt aus diesen
auf ein 16 m langes Sturzbett. ‘

In diesem Sturzbett nun hat das Wasser deut-
liche Spuren seiner Erosionstitigkeit zuriicdkgelassen,
wie auch an dem stromabwirts gelegenen Teil des
Pfeilers, der den Winteriiberlauf von den beiden
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andern Schleusen trennt. Das Sturzbett besteht aus
einer zirka 60 cm starken, in Zementmortel gemauer-
ten Sohlenverkleidung aus unregelmassig begrenzten
flachen Steinen. Diese, wie alle zur Wehranlage be-
notigten Quader wurden in einem von der ratischen
Bahn verlassenen Steinbruch gebrochen, der zu diesem
Zwedke wieder abgebaut wurde. Er befindet sich ge-
rade oberhalb des Wehres nérdlich der Bahnlinie, am
Fusswege von Alvaschein zu der Wehranlage, und
schliesst triasische Schichten auf. Das Material, das
hier gebrochen wird, ist ein blaugrauer, gelblichweiss
anwitternder Dolomit (R&ti-Dolomit).

Das ganze Sturzbett ist infolge der Erosionstatig-
keit der Albula von seichten, 5 bis 10 cm tiefen un-

Erscheinungen keine guten Photographien gemadht
werden, da das Sturzbett unter Wasser stand und
der Wasserspiegel nicht ruhig war. Dagegen sind auf
Grund von Messungen an Ort und Stelle aufgenom-
mene Skizzen in den Abbildungen 4a—f wiederge-
geben.

Die seitlichen Aushdhlungen im Pfeiler erreichen
ihr Maximum von 25 cm gerade am Ende des Durch-
lasses (Profil 1 und 2). Etwa 2 m weiter flussab-
wérts sind sie nur noch sehr gering. In den hier
parallel mit der Strdmung verlaufenden” Léngs-Fugen
ist die Auswaschung am starksten ausgeprédgt, wohl
infolge einer verhéltnisméassig didken Mortelschicht.
Dass der Pfeiler nur bei der Tunnelmiindung ange-

Abbildung 2. Albula-Wehr von der Oberwasserseite gesehen.

regelméssig verlaufenden Rinnen durchsetzt. Beson-
ders kraftig sind die Erosionserscheinungen im Sturz-
bett lings der Nord-Ost-Wand des grossen Pfeilers,
welcher den Winteriiberfall von den beiden andern
Schleusen trennt. Hier befinden sich hintereinander
drei in der Stromrichtung lang ausgezogene Erosions-
l6cher, von denen das am meisten stromabwérts ge-
legene die grosste Ausdehnung erreichte.

Im engsten Zusammenhang mit der Ausschleifung
des Sturzbettes steht die seitliche Aushdhlung des
Pfeilers. Diese ist am starksten an der Ausmiindung
des Durchlasses, am geringsten da, wo das Sturzbett
am meisten angegriffen ist. Leider konnten von diesen

griffen ist, wird wohl darauf zuriidzufithren sein,
dass im Tunnel irgend ein Hindernis lag, welches
das Wasser und sein Geschiebe besonders gegen
diesen Teil des Pfeilers hindréngte.

Grossere Aushohlungen im Sturzbett zeigen sn:h
nur langs des Mittelpfeilers und erreichen hier eine
Ausdehnung bis zu 40 cm Tiefe bei iiber 1 m Breite
und zirka 1,50 m Linge. Auffallend ist die verhalt-
nismassig steile Boschung der Erosionslcher. Diese
sind alle lénglich ausgezogen und zeigen einen un-
regelmassigen Grundriss. Dieser war durch die ver-
schiedene Widerstandsfahigkeit von Dolomit und Mértel
sowie das unregelméssige Mosaikbild des Mauerwerks
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Abbildung 3. Grundriss der Wehranlage.

Erosionserscheinungen

im Sturzbett des Winteriiberlaufes.

(Abbildungen 4a—f.)

bedingt. Es ist nicht anzunehmen, dass diese Ver-
tiefungen génzlich Millimeter um Millimeter ausge-
schliffen wurden. Vielleicht wurde auch ein einzelner
Stein als Ganzes weggerissen, nachdem er gelodsert
worden war. Dass aber tatsachlich der grosste Teil

—~
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wingstichinng
des Wassers sz
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Abbildungen 4d und 4c.

des Materials weggeschliffen sein"muss, beweist eine
leicht herzustellende Rekonstruktion der Profile durch
das beschadigte Sturzbett. Es haben in den Lédiern
nicht viele Steine Platz, die als Ganzes weggerissen
worden sein konnten.
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Abbildungen 4f und 4e.

Wahrend die Siid-West-Seite des Sturzbettes gros-
sere Beschadigungen aufzuweisen hat und auch der
Pfeiler hier Angriffe zeigt, fehlt am Nord-Ost-Pfeiler
jegliche Spur von solchen und das Sturzbett ist auf
dieser Seite wie auf seiner ganzen Oberflache von
seichten Erosionsrinnen durchsetzt. Aus dem Situa-
tionsplan der Wehranlage erhellt, dass auf der Nord-
Ost-Seite des Winteriiberlaufes die Stromgeschwindig-

keit des Flusses eine sehr geringe gewesen sein muss,
da das Ufer hier eine grosse Reibung verursachte.
Dagegen befindet sich der am meisten gegen Sid-
West liegende Tunnel 1 sehr nahe des Stromstriches.
Hier hatte das Wasser seine grosste Geschwindigkeit,
hier fithrte es am meisten Geschiebe mit sich, und
hier mussten also die stérksten Erosionswirkungen
auftreten. Das Gestein, das hier angesdliffen wurde,
ist Roti-Delomit, gehort also zu den mittelharten
Gesteinen. Das Geschiebe, mit dem gesdhliffen wurde,
bestand teilweise aus sehr weichem Biindnerschiefer;
zum Teil aber auch aus sehr hartem QGestein, voran
der schéne, griine Albulagranit, daneben Verrucano und
Porphyr von oberhalb Filisur. In einem der Erosions-
l6cher wurde von Herrn Ingenieur Peter, Direktor der
stadtischen Wasserwerke in Ziirich, ein schon gerundetes
Gerolle von Albulagranit gefunden.

In bautechnischer Hinsicht sind die oben beschrie-
benen Beschadigungen, weil sie sich nicht wiederholen
konnen, von keinerlei Bedeutung. Sie kénnen nach
Inbetriebsetzung des Wehres ausgebessert werden
und fortan werden die Gerdlle bei Hochwasser ihre
erodierende Wirkung nur noch auf die auswechsel-
bare Holzverkleidung im Sommersturzbett ausiiben,
seit die drei provisorischen Durchlasse zugemauert
sind.

Den Geologen aber wie den Wasserbauingenieur
mag es interessieren, dass ein Gewdsser, das im
Winter durchschnittlich 6 bis 10 m?, im Sommer im
Maximum 250 bis 300 m® Wasser pro Sekunde fiihrt,
in 14'/> Monaten, welche Zeit nicht einmal ganz zwei
verhéltnisméssig kurze Hochwasserperioden umfasst
bei einer berechneten maximalen Abflussgeschwindig-
keit von zirka 10 bis 15 m pro Sekunde, Erosions-
locher von 40 cm Tiefe auszugraben vermag.

| WASSERRECHT |

Das neue glarnerische Gesetz iiber die Besteuerung
der Wasserkréfte. Nachdem das Bundesgericht das erste
glarnerische Gesetz iiber die Besteuerung der Wasserkrafte
aufgehoben hat, legt der Regierungsrat des Kantons dem
Landrat einen neuen Entwurf vor. Nach diesem haben die
Inhaber vonAnlagenzur Erzeugungelektrischer
Energie dem Staate eine jahrliche Steuer zu entrichten,
welche fiir jede im Jahre zur Verwendung gekommene Kilo-
wattstunde betrégt: 0,04 Cts. bei einer Jahresleistung von
30,000 bis 10 Millionen, 0,06 Cts. bei einer Jahresleistung von
10 bis 20 Millionen, 0,08 Cts. bei einer Jahresleistung von
20 bis 40 Millionen, 0,10 Cts. bei einer Jahresleistung von
mehr als 40 Millionen Kilowattstunden. Der Inhaber der An-
lage hat ausserdem die ordentlichen Staats- und Gemeinde-
steuern zu entrichten.

Als Jahresleistung fillt entweder die durch vorhandene
Elektrizitdtszdhler ausgewiesene oder die aus der Zahl der
Amperestunden und der Spannung in Volt zu berechnende
Kilowattstundenzahl in Betracht. Die Berechnungsfaktoren
sind am Orte der Krafterzeugung zu erheben.




	Beobachtung der quantitativen Erosionstätigkeit an einem schweizerischen Gebirgsfluss

